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Vertrag: § 73b SGB V HZV AOK BW Kinder- und Jugendarztmodul 

Datum: 25.07.2025 

Betreff: Aufnahme der Men-B-Impfung in das HZV AOK BW Kinder und Jugendarztmodul / 

 
Neue Abrechnungsziffer KJE9 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der vertragspartnerschaftlich geführten Verhandlungen mit der AOK BW und dem Berufsverband  

für Kinder- und Jugendärzte konnten wir gemeinsam folgende neue Leistungsinhalte vereinbaren: 

 

Meningokokken-B-Impfung:  

Die Men-B-Impfung für Säuglinge (89116A und 89116B) wird ab dem 01.10.2025 in den AOK BW Kinder- und 

Jugendarztvertrag aufgenommen und wird in Höhe von 15 Euro je Impfung vergütet. Damit können Sie die 

Impfung im Rahmen der hausarztzentrieren Versorgung erbringen und abrechnen.  

 

Für die korrekte Abrechnung ist es erforderlich, die neue Ziffer KJE9 zu verwenden. Diese Ziffer dient - analog 

der bereits bestehenden Abrechnungssystematik - als Kombinationsziffer und muss mit der entsprechenden 

Impfdokumentationsziffer (89116A oder 89116B) angegeben werden. Nur durch die Kombination der Ziffern 

kann eine korrekte Abrechnung gewährleistet werden. Eine begonnene Impfserie muss vor dem vollendeten 5. 

Lebensjahr abgeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass die Leistung ab dem genannten Zeitpunkt nicht 

mehr über die KV abgerechnet werden darf. Wir bitten Sie, dies in Ihrer Praxisorganisation zu berücksichtigen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG 

Marie Markan 
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